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Ministerial-Bekanntmachungen.

(/81 1. Auf Grund des § 138 des Reichsgesetzes, betreffend die Invaliditäts=

und Altersversicherung vom 22. Juni 1889 — Reichs-Gesetzblatt Seite 97

— wird von der unterzeichneten Zentralbehörde für das Großherzogthum

Sachsen hierdurch bestimmt, daß die in § 161 dieses Gesetzes den unteren

Verwaltungsbehörden zugewiesenen Verrichtungen von den Großherzog-
lichen Bezirksdirektoren und die in § 18 desselben den Gemeinde-

behörden zugewiesenen Verrichtungen von den Gemeindevorständen

wahrzunehmen sind.

Weimar, den 22. Januar 1890.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium.
v. Groß.
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